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Vorlagen-Nr.: 0655/2026
 
Abteilung: Finanzen, Controlling, Strategische 

Steuerung
Bearbeiter/in: Schmitt, Tobias

Haushaltswirksamkeit: nein ja, bei Produkt: 11610

Investitionskosten: nein ja Betrag:      

Drittmittel: nein ja Betrag:      

Folgekosten/laufender Unterhalt: nein ja Betrag:      

Im laufenden Haushalt eingeplant: nein ja Fundstelle:      
 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Beratungsstatus

Stadtrat 12.03.2026 öffentlich Beschlussfassung

 
Betreff: Beschluss Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2026

 
 
Beschlussempfehlung:

Der Stadtrat beschließt die als Anlage beigefügte Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2026.
 
 
Begründung:

Durch die als Anlage beigefügte Haushaltsverfügung hat die ADD den Haushalt für das Haushaltsjahr 

2026, vorbehaltlich eines entsprechenden Änderungsbeschlusses zur Haushaltssatzung, genehmigt.

Im Rahmen des Prüfverfahrens stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass in der Haushaltssatzung seitens

der Kämmerei zwei Übertragungsfehler enthalten sind.

 
Es handelt sich um folgende fehlerhafte Angaben:
 
1)

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt:

In § 1, Punkt 1 der Haushaltssatzung werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen 

sowie der daraus entstehende Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Fälschlicherweise wurden hier zunächst lediglich die Summe der laufenden Erträge (Posten E8) und 

Aufwendungen (Posten E16) berücksichtigt. In das endgültige Jahresergebnis (Posten E23) fließen 

allerdings zusätzlich die Zins- und sonstigen Finanzerträge und –Aufwendungen (Posten E17 und E18)

mit ein.

Am ausgewiesenen Jahresergebnis in Höhe von -19.028.936 Mio. Euro ändert sich hierdurch nichts.

 
2)

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

An dieser Stelle werden die Verpflichtungsermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die 

erst künftige Haushaltsjahre finanziell belasten, thematisiert.

Fälschlicherweise wurde hier nur die Summe der Verpflichtungsermächtigungen für das 

Haushaltsfolgejahr 2027 berücksichtigt. 
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Die darüberhinausgehenden, geplanten Verpflichtungen für die Jahre 2028 und 2029 wurden nun 

nachträglich ergänzt. Im Haushaltsplan konnte man im Muster 3 (Anlage 1) auch schon zuvor die 

korrekten Zahlen einsehen.

 
Diese Korrekturen betreffen ausschließlich die Haushaltssatzung. Im als Anlage an die 

Haushaltssatzung angefügten Haushaltsplan wurden die entsprechenden Positionen korrekt 

dargestellt. Die fehlerhaften Angaben hatten daher keine Auswirkungen auf den geplanten 

Jahresfehlbetrag.

 
 
 
 
Anlagen:

 Änderungssatzung Haushaltssatzung 2026 (Entwurf)
 Haushaltsverfügung 2026

 

 
Hinweis:
Die Anlagen zu diesem Tagesordnungspunkt (öffentlich) finden Sie in unserem Bürgerinformationssystem 
(https://buergerinfo2.speyer.de); Vorlagen im nicht öffentlichen Teil sind im Ratsinformationssystem 
(https://ratsinfo2.speyer.de) hinterlegt, für das jedoch ein individueller Login erforderlich ist.
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